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1179 . Die Leichenkoſten eines Ehegatten ſind aus

deſſen Vermögen zu beſtreiten ; wurden ſolche aus dem

Gemeinſchaftsvermögen erhoben , oder wurden ſolche un⸗

ter die Schulden der Gemeinſchaft aufgenommen , ſo iſt

deren Betrag von dem rücknehmenden Einbringen des

Erblaſſers in Abzug zu bringen⸗

160 . Iſt die Gemeinſchaft durch den Tod des Man⸗

nes aufgelöst worden , ſo haben deſſen Erben der Wit⸗

tib die Trauerkleider anzuſchaffen . Der Betrag richtet

ſich nach den Vermögensumſtänden des Mannes . Iſt der

Betrag aus dem Gemeinſchaftsvermögen beſtritten , oder

unter die Gemeinſchaftsſchulden aufgenommen worden , ſo

wird er von dem Rückforderungsvermögen in Abzug gebracht .

Auch der Frau , welche auf die Gemeinſchaft ver⸗

zichtet , bleibt dieſe Forderung .

XVI . Von der Kompenſation der Erſatz - und Ver⸗

guͤtungsforderungen .

181 . Zwiſchen der Forderung der Ehegatten an die

Gemeinſchaft und dieſer an jene findet Kompenſation
Statt .

ethaͤlt nun ſeine Guͤter mit den darauf ſtehenden Fruͤch⸗

ten , der andere aber nur den Erlöß aus ſeinen verkaul⸗

ten Guͤtern, mit Zins vom Tage der Gemeinſchaftsauf⸗

löfung an . Iß hier nicht der erſtere Ehegatte im Vor⸗

theil , und hat er deßhalb nicht nach L. R. S . 1137 .

Verguͤtung zu leiſten .

Ich glaube , daß die uͤber die Nutznieſung geltenden

Regeln nur mit grober Einſchraͤnkung auf die Guͤterge⸗
meinſchaft angewendet werden koͤnnen, und daß der L. R.

S . 585 . ſo gut wie S 599 . durch den L. R. S. 1137 .

aufgehoben iſt ; ſiehe debhalb oben Sire y
XXX . II . S . 207.
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Haben beede Ehegatten Forderungen an die Gemein⸗
ſchaft zu machen , ſo kann auch hier Kompenſation Statt

finden , jedoch würde dadurch der Frau oder deren Er⸗

ben das Recht , für ihre Forderung Erſatz aus dem Ge⸗

meinſchaftsvermögen zu nehmen , entzogen werden . Fin⸗
det dennoch Kompenſation Statt , ſo darf die zu kom⸗

penſirende Summe den Antheil der Frau am Gemein⸗

ſchaftsvermögen nicht überſteigen ; z. B . das Aktive der

Gemeinſchaft beſteht auf 600 fl . , das Paſſive aus der

Forderung der Frau mit 400 fl . und der des Mannes

mit 600 fl . , ſo erſcheint eine Paſſivgemeinſchaft von

400 fl . ; wollten die Eheleute ihre Forderungen kompen⸗
ſiren , ſo würde eine Aktivgemeinſchaft von 400 fl . ſich

herausſtellen , wovon jedem Ehegatten die Hälfte gebüh⸗
ret , Da die Frau aber ihre ganze Forderung mit 400⁰fl .
in Anſpruch nehmen kann , ſo würde ſie dadurch 200 fl

verlieren .

—

XVII . Von der Aufſtellung des Stands des Ge⸗

meinſchaftsvermoͤgens .

182 . Hat ſeit der Auflöſung der Gütergemeinſchaft
bis zur Fertigung der Gemeinſchaftsabtheilung entweder
die Gemeinſchaft auf Rechnung eines Ehegatten oder

dieſer auf Rechnung jener einen Nutzen gezogen , z. B .

es wurden ſeit dieſer Zeit Aktivkapitalien eines Ehegat⸗
ten , Früchte oder Zinſe von dem eigenen Vermögen def⸗
ſelben erhoben , oder es wurden eigene Schulden eines

Ehegatten oder Zinſe davon bezahlt , oder deſſen eigene
Güter auf Rechnung der Gemeinſchaft gebaut ꝛc. , ſo iſt
eine Abrechnung zwiſchen den Ehegatten und der Ge⸗

meinſchaft zu pflegen .
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